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Allgemeine Verkaufs- und Liefer-
bedingungen Stand 02/2007

1. Geltungsbereich
(1) Unsere Verkaufsbedingungen
gelten ausschließlich; entgegen-
stehende oder von unseren Ver-
kaufsbedingungen abweichende
Bedingungen erkennen wir nicht
an, es sei denn, wir hätten aus-
drücklich schriftlich ihrer Geltung
zugestimmt.
(2) Alle Vereinb   arungen, die zwi-
schen uns und dem Besteller
zwecks Ausführung dieses Vertra-
ges getroffen werden, sind schrift-
lich zu bestätigen. Dies gilt auch
für Angebote und Aufträge, die mit
unseren Handelsvertretern verein-
bart wurden.
(3) Unsere Verkaufsbedingungen
gelten nur gegenüber Kaufleuten.

2. Angebote
(1) Alle Preisangebote sind frei-
bleibend. Die Preise gelten erst
nach Bestätigung des Auftrages
als Festpreis für 6 Monate.
(2) An Abbildungen, Zeichnungen,
Konstruktions- und sonstigen
Unterlagen behalten wir uns
Eigentums- und Urheberrechte
vor; sie dürfen Dritten nicht
zugänglich gemacht werden.

3. Preise - Zahlungsbedingungen
(1) Sämtliche Preise verstehen
sich in €, ab Werk Oettingen, aus-
schließlich Verpackung.
(2) Unsere Preise verstehen sich
ohne MWSt.
(3) Sofern sich aus der Auftragsbe-
stätigung nichts anderes ergibt,
gewähren wir bei Barzahlung
innerhalb von 10 Tagen 2 % Skon-
to, das Nettozahlungsziel beträgt
30 Tage, jeweils ab Rechnungsda-
tum.
(4) Bei Zahlungsverzug sind wir
berechtigt, Verzugszinsen in Höhe
von 4 % über dem jeweiligen
Basiszinssatz der EZB zu fordern.

4. Lieferzeit – Versand – Gefahren-
übergang – Abrufaufträge
(1) Geraten wir aus Gründen, die
wir zu vertreten haben, in Verzug,
so ist die Schadensersatzhaftung
im Fall gewöhnlicher Fahrlässig-
keit ausgeschlossen.
(2) Setzt uns der Besteller, nach-
dem wir in Verzug geraten sind,
eine angemessene Nachfrist mit
Ablehnungsanordnung, so ist er
nach fruchtlosem Ablauf dieser
Nachfrist berechtigt, vom Vertrag

zurückzutreten; Schadensersatz-
ansprüche in Höhe des vorherseh-
baren Schadens stehen dem
Besteller nur zu, wenn der Verzug
auf Vorsatz oder grober Fahrläs-
sigkeit beruhte; im übrigen ist die
Ersatzpflicht auf die Höhe der Auf-
tragssumme beschränkt.
(3) Die Haftungsbegrenzung gem.
Abs. (1) und Abs. (2) gelten nicht,
wenn ein kaufmännisches Fixge-
schäft vereinbart wurde oder
wenn das Interesse des Bestellers
an der Vertragserfüllung wegen
des von uns zu vertretenden Ver-
zugs fortgefallen ist.
(4) Die Einhaltung unserer Liefer-
verpflichtung setzt die rechtzeitige
und ordnungsgemäße Erfüllung
der Verpflichtungen des Bestellers
voraus.
(5) Die Lieferung erfolgt stets, falls
kein besonderer Wunsch geäußert
wurde, auf dem nach unserem
Ermessen günstigsten Transport-
weg und zwar auf Rechnung und
Gefahr des Bestellers. Dies gilt
ebenso für Franko- und FOB-Liefe-
rungen.
(6) Bei Abrufaufträgen sind wir
berechtigt, das Material für den
gesamten Auftrag zu beschaffen
und die komplette Bestellmenge
sofort herzustellen.

5. Haftung
(1) Die Mängelansprüche des
Bestellers setzen voraus, daß er
seinen Untersuchungs- und Rüge-
obliegenheiten ordnungsgemäß
nachgekommen ist.
(2) Wir behalten uns Mangelbesei-
tigung oder Ersatzlieferung vor. Im
letzteren Fall übernehmen wir die
Mehraufwendungen insbes. für
Transportkosten, allerdings nur bis
zu Erfüllungsort. Kommen wir
dabei in Verzug, kann der Besteller
vom Vertrag zurücktreten oder
eine Minderung des Kaufpreises
verlangen. Weitere Ansprüche
sind ausgeschlossen. Unsere Haf-
tung ist nicht beschränkt in Fällen
von Vorsatz/Arglist, grober Fahr-
lässigkeit, Übernahme einer
Garantie oder dem Fall, daß wir
eine vertragswesentliche Pflicht
verletzt haben. Ferner ist unsere
Haftung nicht beschränkt für
Schäden aus der Verletzung des
Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit sowie für Forderun-
gen, die nach dem Produkthaf-
tungsgesetz erhoben werden. 
(3) Mängelansprüche des Bestel-
lers verjähren innerhalb von 12

Monaten, gerechnet ab dem
Gefahrenübergang. Dies gilt nicht,
soweit das Gesetz in §§ 438 Abs. 1
Nr. 2, 479 Abs. 1 (Rückgriffsan-
spruch) und 634 a Abs. 1 Nr. 2
(Baumängel) BGB längere Fristen
vorschreibt oder wir wegen Vor-
satzes oder grober Fahrlässigkeit
haften.

6. Eigentumsvorbehalt
(1) Die Ware bleibt bis zum Ein-
gang aller Zahlungen aus der
Geschäftsverbindung mit dem
Besteller unser Eigentum.
(2) Bei Pfändungen oder sonstigen
Eingriffen Dritter hat uns der
Besteller unverzüglich schriftlich
zu benachrichtigen. Soweit der
Dritte nicht in der Lage ist, uns die
gerichtlichen und außergericht-
lichen Kosten der Klage gem. § 771
ZPO zu erstatten, haftet der
Besteller für den uns entstande-
nen Ausfall.
(3) Der Besteller ist berechtigt, die
Ware weiter zu verkaufen. Er tritt
uns jedoch bereits jetzt alle Forde-
rungen ab, die er aus Weiterveräu-
ßerung erwirbt und zwar unabhän-
gig davon, ob die Ware ohne oder
nach Verarbeitung weiter verkauft
worden ist. Zur Einziehung der For-
derungen bleibt der Besteller auch
nach der Abtretung der Forderun-
gen ermächtigt. Wir verpflichten
uns, die Forderung nicht einzuzie-
hen, solange der Besteller nicht in
Zahlungsverzug ist und insbeson-
dere keinen Konkurs- oder Ver-
gleichsantrag gestellt oder seine
Zahlungen eingestellt hat.
(4) Weiterbearbeitung, Kennzeich-
nung oder sonstige Veränderun-
gen der Ware durch den Besteller
werden stets für uns vorgenom-
men. Im Fall einer Rücknahme der
Ware ist der Besteller verpflichtet,
uns Name und Anschrift des Kun-
den zu nennen, für den er die
Waren weiter bearbeitet, gekenn-
zeichnet oder verändert hat.
(5) Wir verpflichten uns, die uns
zustehenden Sicherheiten auf Ver-
langen des Bestellers insoweit
freizugeben, als der Wert unserer
Sicherheiten die zu sichernden
Forderungen um mehr als 20 %
übersteigt; die Auswahl der freizu-
gebenden Sicherheiten obliegt
uns.

7. Gerichtsstand – Erfüllungsort –
Recht
(1) Sofern der Besteller Vollkauf-
mann ist, ist unser Geschäftssitz

Gerichtsstand. Wir sind jedoch
berechtigt, den Besteller auch an
seinem Wohnsitz zu verklagen.
(2) Unser Geschäftssitz ist Erfül-
lungsort, sofern sich aus der Auf-
tragsbestätigung nichts anderes
ergibt.
(3) Es gilt das Recht der Bundesre-
publik Deutschland unter Aus-
schluß des Übereinkommens der
Vereinten Nationen über den inter-
nationalen Warenkauf (CISG).

8. Sonstiges
(1) Sonderanfertigungen werden
nicht zurückgenommen. Eine
Mehr- oder Minderlieferung von 
15 % behalten wir uns vor.
(2) Der Mindestauftragswert sowie
der Mindermengenzuschlag rich-
tet sich nach den Angaben in der
aktuellen Preisliste.
(3) Von Standardpackungen
abweichende Bestellmengen wer-
den auf Mengen entsprechend
dem Standard erhöht oder ermä-
ßigt. Für angebrochene Packun-
gen wird ein Zuschlag gemäß der
aktuellen Preisliste verrechnet.

Für Inlandslieferungen gilt:

Mindestauftragswert:

Für Lagerware 
(fett gedruckte Artikelnummern):
Netto € 100,00.

Mager gedruckte Artikelnummern
und Sonderanfertigungen:
Netto € 250,00 

Bei vorhandener Artikelnummer:
Netto € 125,00

MMZ € 5 – € 7,50

Versandkosten:

für Aufträge unter netto € 150,00:
Netto € 5,00
für Aufträge unter netto € 300,00:
Netto € 7,50
Aufträge ab netto € 300: Frei Haus.

Mehrpreis Anbruchpackung:

Netto € 2,50.

Änderungen in Form und Konstruk-
tion im Zuge einer technischen
Weiterentwicklung sind vorbehal-
ten. Alle Angaben der Maße sind
annähernd und unverbindlich. Alle
Maße verstehen sich in mm.


